
Nr. 11

das in der Grafschaft Ravensberg, Kirchspiel Halle,
sub. Nr. 5

in der Bauerschaft Ascheloh belegene vor 1808 Königlich eigene

Willmann’sche Colonat

Rubrica I  :   Besitz-Titel / Titulus possessiones
(Seite110)

Johann Henrich   Willmanns   geboren im Jahr 1805 unter Vormundschaft der Colonie Johann Henrich 
Lohöfer Nr. 12 zu Amshausen, Sohn der Colonie Johann Henrich Willmanns geborener Lohöfer und 
der Marie Elsabein geborene Willmanns ist Anerbe der Stätte vermöge amtlicher Verschreibung vom 
12. April 1808 und commissarischer gutsherrlich confirmirter Verhandlung vom 28. Febr. und 12. July 
1815.

Bis zum 28ten Jahre des Anerben hat inzwischen Eberhard Henrich Willmanns geborener Schade den 
mahljährigen Besitz der Stätte.

Die Zubesitzungen sind aufgeführt
Ac. Nr.1 bis incl. 4 nach beglaubigten Brand Kassen Schein
Ac.  Nr.  5  bis  incl.  18  als  nicht  durch  speziellen  Titel  erworben  nach  Angabe  des  Besitzers  in 
Übereinstimmung mit dem Cataster
Nr. 18 ist übrigens laut gerichtlichen und gutsherrlich confirmirten Contracts vom 11. December. 1777 
vor abgestellt.

Solchem auch  ist der Besitztitel für Johann Henrich Willmanns berechtigt ex Decreto vom 5. Mart. 
1823

Cons. Grund Acte. Litt. W Nr. 88 Fol. 42

Eberhard Henrich    Willmanns geborener Schade   in zweiter Ehe verheiratet mit  Anne Marie geb. 
Hagmeister hat  die  Stätte  von  dem  Anerben  Johann  Henrich  Willmanns  zum  erbe  und 
eigenthümlichen  Besitz  gegen  eine  Abfindung  abgetreten  erhalten,  laut  notarieller,  gerichtlich 
confirmirter Verschreibung vom 6ten und 7ten July 1829, zu welcher der gutsherrliche Consens unter 
dem 15ten März 1830 ertheilt ist.

Solchemnach  ist  der  Besitztitel  auch  der  Stätte  mit  den,  bis  inclusive  Nr.  18  voraufgeführten 
Pertinenzien  für  die  Eheleute  Willmanns  geborene  Schade  und  Hagmeister  als  berichtigt 
angenommen und eingetragen ex mandato vom 29. May 1832.

Vergl. Grund Acte Fol. 62

Hermann Henrich Kiel     in erster Ehe verheiratet mit Anne Marie geb. Schade hat die Stätte zu Klage 
der  Subsortation  laut  gerichtlichen  Adjudications  Entscheides  vom 5ten  August  1835  für  (Betrag)  
Courent  erstanden,  und  die  Kaufgelder  laut  Kaufgeldbelegungs  -  Protocolls  de  8.  Januar  1836 
berichtigt, weshalb titulus possessionis für den Hermann Henrich Kiel und dessen Ehefrau Anna Marie 
geb. Schade als berechtigt angenommen und vigore decreti de 8. Februar 1837 eingetragen ist.

Die Eheleute  Johann Peter Rodenbrock und  Catharina Marie Ilsabein geb. Potthoff haben die 
Stätte  auf  folgende  Weise  vermögen  der  ehelichen  Gütergemeinschaft  erworben.  Der  Hermann 
Heinrich Klöne hat sich nämlich nach dem Tode des eingetragenen Vorbesitzers Hermann Heinrich 
Kiel  mit  dessen Wittwe Anna Marie  Magdalena geb.  Schade,  erstanden nach deren Ableben mit  



Catharina Maria Ilsabein geb. Potthoff und diese endlich, nachdem der Klöne verstorben, am 28. April  
1865 mit Johann Peter Rodenbrock ardomarit waren.
Grundgut; eingetragen vigore decreti: de 19. März 1866


